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Abklärungen in Gange 
Information zu Windkraftenergie 

 
Gast: 
Gerald Marxer, Liechtensteinische Kraftwerke 
 
Antrag Vorsteher 
Gerald Marxer berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten. 
 
Antrag zur Beschlussfassung 
Kenntnisnahme der Informationen. 
 
Erörterung 
Gerald Marxer informiert den Gemeinderat über den aktuellen Stand: Basierend auf der eben fertig 
gestellten Grundlagenanalyse eines beigezogenen Spezialisten sind auf Ruggeller Gemeindegebiet 
grundsätzlich drei Standorte für den Bau von Windkraftanlagen technisch machbar. Diese befinden sich 
alle weit ausserhalb des Wohngebietes und tangieren auch das Naturschutzgebiet nicht. Dies ist jedoch 
nicht gleichbedeutend mit der geplanten Umsetzung von drei Anlagen. Da es in Liechtenstein noch keine 
spezifischen rechtlichen Grundlagen für die Errichtung von Windkraftanlagen gibt, sind auch noch nicht alle 
Rahmenbedingungen (bspw. Grenzabstände zu Gebäuden, technischen Anlagen oder Schutzgebieten, 
Vogel- und Fledermausschutz, etc.) definiert. Auch das Bewilligungsverfahren sei noch nicht abschliessend 
festgelegt, werde aber aktuell durch eine Arbeitsgruppe der Regierung erarbeitet, erklärt Marxer. 
 
In einem nächsten Schritt wird die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die potenziellen Standorte in 
Ruggell vorbereitet. In diesem Schritt sind ausführliche Abklärungen mit dem Amt für Umwelt, dem Amt für 
Hochbau und Raumplanung, Werkleitungseigentümern, sowie auch mit Gemeinden der angrenzenden 
Windeignungsgebieten angedacht. Zudem sollen verschiedene Spezialisten beigezogen und Vereine 
sowie Organisationen (Ornithologen, Umweltverbände, etc.) miteinbezogen werden. Für die dabei 
entstehenden Kosten wollen die Gemeinde Ruggell und die LKW zu gleichen Teilen aufkommen. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis.  
 
 

Fuss- und Veloverkehrsbrücke Sennwald-Ruggell: 
Vergabe Vorstudie und Grobkostenschätzung  

 
Antrag Tiefbau 
Die 5. Generation vom Verein Agglomerationsprogramm Werdenberg Liechtenstein wird Ende Februar 
2025 beim Bund eingereicht. Die geplante Fuss- und Veloverkehrsbrücke von Sennwald nach Ruggell soll 
darin im A-Horizont berücksichtig werden, weshalb dem Verein bis Juni 2024 eine Vorstudie und 
Grobkostenschätzung eingereicht werden muss. Aus diesem Grund liessen die Bauverwaltungen 
Sennwald und Ruggell eine entsprechende Offerte erstellen. Die dabei berücksichtigte Casutt Wyrsch 
Zwicky AG aus Bad Ragaz ist ein renommiertes Bauingenieurbüro mit viel Erfahrung im Brückenbau und 
Bauherrenvertretung und bringt dadurch die nötige Erfahrung mit. 
  
Die geschätzten Kosten für die Vorstudie und Grobkostenschätzung belaufen sich auf CHF 87‘863.95 (inkl. 
MwSt.). Darin sind die Ingenieurleistungen, die Nebenkosten und die Drittleistungen wie Geotechnisches 
und Flussbauliches Gutachten sowie Vermessungsarbeiten enthalten. Die Drittleistungen werden nicht nur 
für die Vorstudie und Grobkostenschätzung benötigt, sondern dienen auch dem Wettbewerbsverfahren als 
Grundlage. 
 
In Rücksprache mit der Politischen Gemeinde Sennwald werden diese Planungskosten auf beide 
Gemeinden gleichmässig aufgeteilt. Somit wird die Gemeinde Ruggell eine Summe von CHF 43‘932 
tragen. Im Budget 2024 sind rund CHF 50‘000 für diese Planungskosten vorgesehen. Da die 
Auftragsvergabe aus zeitlichen Gründen über die Gemeinde Ruggell erfolgen soll, muss dies über die 
gesamte Summe erfolgen. Die Begleichung der Aufwendungen erfolgt dann aber wie geplant durch beide 
Gemeinden. 
 
Das Wettbewerbsverfahren soll nach der Einreichung beim Verein Agglomerationsprogramm Werdenberg 
Liechtenstein im Sommer 2024 vorbereitet und bis ins Frühjahr 2025 abgeschlossen werden. Die Kosten 
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dafür werden auf CHF 170‘798 (inkl. MwSt.) geschätzt, wofür der entsprechende Kredit zu einem späteren 
Zeitpunkt genehmigt werden soll. 
 
Antrag zur Beschlussfassung 
1. Genehmigung eines Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 50'000 für die Vorstudie und 

Grobkostenschätzung FVV-Brücke Sennwald – Ruggell. 
2. Vergabe des Ingenieurauftrags für die Vorstudie und Grobkostenschätzung FVV-Brücke Sennwald – 

Ruggell an die Firma Casutt Wyrsch Zwicky AG aus Bad Ragaz zur offerierten Summe von CHF 
87‘863.95 (inkl. MwSt.). 

 
Erörterung 
Der Standort der Brücke konnte in guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sennwald mittels 
ausführlicher Standortanalyse bereits Ende August 2023 definiert werden und befindet sich direkt südlich 
bei der bestehenden Rheinbrücke. Im Herbst 2023 fanden weitere Arbeitssitzungen statt, um gemeinsam 
die weiteren Schritte festzulegen.  
 
Aus Sicht der Gemeinde Ruggell gewinnt die Realisierung einer Fuss- und Velo-Verkehrsbrücke immer 
mehr an Bedeutung. Denn die aktuelle Situation auf der Rheinbrücke birgt besonders für Personen auf 
dem Fahrrad viele Gefahren. Das Land Liechtenstein stellte 2023 Tafeln auf, dass Velofahrer/innen auf 
dem Trottoir nicht gestattet sind. Grund dafür ist das Geländer, das zu wenig hoch ist und somit eine 
Gefahr darstellt. Zudem ist das Trottoir sehr schmal und mit einer hohen Kante versehen - ein Kreuzen ist 
kaum möglich. Eine sichere Verlagerung des Veloverkehrs auf die Strasse ist jedoch nicht möglich, weil 
diese zu eng ist, um einen Radstreifen anzubringen. Überholmanöver durch den motorisierten Verkehr 
führt immer wieder zu riskanten Situationen für alle Beteiligten. Hinzu kommt, dass der Verkehr über die 
bestehende Brücke in den letzten Jahren sehr stark angestiegen ist und auch weiterhin zunimmt. 
 
Neben der Entschärfung der aktuell gefährlichen Situation wird mit einer FVV-Brücke der Anschluss an den 
S-Bahnhof Salez-Sennwald, welcher mit dem Fahrrad in wenigen Minuten erreichbar ist, verbessert. 
Diesem Bahnhof wird durch den Doppelspurausbau und der damit einhergehenden Takterhöhung im 
Rheintal in Zukunft eine grössere Bedeutung zuteil. Diese Verbindung wird für alle Arbeitnehmenden, 
Lernenden und Schüler/innen interessant, welche Richtung Altstätten-St. Gallen oder Buchs-Sargans 
müssen. Folglich soll der S-Bahnhof in Salez mit dem Bus oder dem Fahrrad schnell und sicher erreicht 
werden. Zudem kann der tägliche Stau in Bendern und Schaan umgangen werden. Der Kanton St. Gallen 
realisiert seinerseits auf der Schweizer Seite einen Veloweg der Hofstrasse entlang von der Brücke bis 
zum S-Bahnhof und Abzweigung Richtung Sennwald. In Ruggell wächst seit Jahren nicht nur die 
Einwohnerzahl sehr stark, sondern als attraktiver und staufreier Wirtschaftsstandort auch die Anzahl der 
Arbeitnehmenden. Ende 2022 zählte Ruggell über 2000 Arbeitnehmende, wobei viele von Österreich oder 
Schweiz täglich her- und zurückpendeln. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt beide Anträge einstimmig. 
 
 

Sanierung Giessenstrasse 2. Etappe: 
Projekt- und Kreditgenehmigung sowie Vergaben (Ausbau 2024)   

 
Antrag Tiefbau 
Gemäss der Verordnung zum Schutze der Grundwasserpumpwerke Oberau und Spetzau hat der 
Entsorgungszweckverband Liechtenstein seine Abwasserpumpleitung, welche von Ruggell in die ARA 
Bendern führt, bis Ende dem Jahr 2027 aus der Grundwasserschutzzonen zu verlegen. Diesbezüglich 
wurde eine Linienführung über die Landstrasse sowie die Rheinstrasse gewählt und konnte bereits 
grösstenteils realisiert werden. Mit der ersten Ausbauetappe der Giessenstrasse im Jahr 2023 wurde die 
Abwasserpumpleitung bereits auch schon in Richtung vom neuen Abwasserpumpwerk geführt und soll mit 
der Ausbauetappe der Giessenstrasse im Jahr 2024 ergänzt werden, so dass sie anschliessend über das 
gesamte Siedlungsgebiet von Ruggell fertiggestellt ist. 
 
Da die Abwasserleitungen der Gemeinde Ruggell in der Giessenstrasse hydraulisch nicht mehr 
ausreichen, müssen auch diese erneuert werden. Zudem ist geplant, die bestehenden 
Hochwasserentlastungen aufzuheben und in das neue Pumpwerk Widau zu integrieren. Da weitere 
Werkeigentümer ihre Leitungen erneuern möchten, muss die Giessenstrasse folglich samt Strassenkörper 
und Strassenbeleuchtung komplett saniert werden. 
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Die zweite Ausbauetappe erfolgt im Jahr 2024 und erstreckt sich von der Unterdorfstrasse bis zur Parzelle 
Nr. 1057. Diese soll mit einer asphaltierten Fahrbahn von 6.0m Breite sowie einem asphaltierten Trottoir 
von 1.75m Breite realisiert werden. Die Honorarkosten für die Ingenieurleistungen wurden vom 
Ingenieurbüro Wenaweser + Partner Bauingenieure AG aus Ruggell offeriert und belaufen sich für das 
Bauprojekt und die Ausschreibung auf CHF 97‘056.50 (inkl. MwSt.), für die Projektierung, Oberbauleitung 
und BauKG auf CHF 97‘056.50 sowie für die Bauleitung auf CHF 94‘517.25 (inkl. MwSt.). 
 
Die gesamten Kosten für den Strassenbau, die Strassenbeleuchtung und die Entwässerung werden auf 
CHF 2‘375‘000 (inkl. MwSt.). geschätzt. Davon werden im Jahr 2024 CHF 2‘100‘000 und im Jahr 2025 
CHF 275‘000 benötigt. Im Budget 2024 sind die nötigen Mittel vorgesehen. Das 
Strassenbeleuchtungsprojekt wurde von den Liechtensteinischen Kraftwerken berechnet und die 
entsprechende Ausführung mit der Summe von CHF 31‘726.75 (inkl. MwSt.) offeriert.  
 
Antrag zur Beschlussfassung 
1. Genehmigung des vorliegenden Projekts «Sanierung Giessenstrasse (Ausbau 2024)». 
2. Genehmigung eines Verpflichtungskredits in der Gesamthöhe von CHF 2’375‘000 wovon CHF 

2’100‘000 im Jahr 2024 und CHF 275‘000 im Jahr 2025 vorgesehen sind. 
3. Vergabe vom Bauprojekt und der Ausschreibung «Sanierung Giessenstrasse (Ausbau 2024)» an das 

Ingenieurbüro Wenaweser + Partner Bauingenieure AG zur offerierten Summe von CHF 97‘056.50 (inkl. 
MwSt.). 

4. Vergabe der Projektierungsarbeiten, der Oberbauleitung und vom BauKG «Sanierung Giessenstrasse 
(Ausbau 2024)» an das Ingenieurbüro Wenaweser + Partner Bauingenieure AG zur offerierten Summe 
von CHF 97‘056.50 (inkl. MwSt.). 

5. Vergabe der Bauleitungsarbeiten «Sanierung Giessenstrasse (Ausbau 2024)» an das Ingenieurbüro 
Wenaweser + Partner Bauingenieure AG zur offerierten Summe von CHF 94‘517.25.00 (inkl. MwSt.). 

6. Vergabe des Auftrags «Strassenbeleuchtung Sanierung Giessenstrasse (Ausbau 2024)» an die 
Liechtensteinischen Kraftwerke zur offerierten Summe von CHF 31‘726.75 (inkl. MwSt.). 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt alle Anträge einstimmig. 
 
Gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. b und e des Gemeindegesetzes wird dieser Beschluss zum Referendum 
ausgeschrieben. 
 
 

Baulandumlegung Rotengasse 
Definition Planungskostenverteiler und Bestellung Schätzungskommission  

 
Antrag Tiefbau 
Die Regierung hat den Neuzuteilungsplan am 3. Oktober 2023 genehmigt. Nachdem der 
Neuzuteilungsplan zwischenzeitlich in Rechtskraft erwachsen ist, muss der Kostenverteiler für die 
Planungskosten erarbeitet werden, sodass diese den betroffenen Grundstückseigentümern in Rechnung 
gestellt und im Anschluss die ersten Erschliessungsarbeiten durchgeführt werden können.  
 
Nebst den Planungskosten werden auch Kosten zu berücksichtigen sein, die die Gemeinde im 
Zusammenhang mit den Beschwerden, welche sich gegen den Einleitungsbeschluss sowie gegen den 
Neuzuteilungsplan gerichtet haben, aufwenden musste. Nicht berücksichtigt in den vorerwähnten Kosten 
ist der der Gemeinde im Zusammenhang mit den Verfahren zur Ausstandsregelung sowie zur Amtshaftung 
entstandene Aufwand. Auch sind die Aufwendungen der Gemeindeverwaltung nicht in den Planungskosten 
berücksichtigt. Abzurechnen ist auf Basis der effektiven Kosten, welche zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Planungskostenverteilers vorliegen.  
 
Gemäss Baulandumlegungsgesetz bezahlt die Gemeinde einen Beitrag an die Kosten der Umlegung. In 
der Vergangenheit wurden bei Baulandumlegungen die Planungskosten zu 30% vom Land, zu 35% von 
der Gemeinde und 35% von den Grundeigentümern getragen. Seit dem Jahr 2007 subventioniert das Land 
keine direkten Beiträge mehr an die Planungskosten, da diese mit dem Finanzausgleich abgedeckt 
werden. Am 18. Oktober 2011 genehmigte der damalige Gemeinderat den Planungskostenverteiler der 
Baulandumlegung Wüerle und beschloss einen Verteilschlüssel von 60% durch die Grundeigentümer und 
40% durch die Gemeinde, welcher auch für zukünftige Baulandumlegungen angewendet werden soll.  
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Gemäss Art. 12 Abs. 1 Baulandumlegungsgesetz (BUG) ist nach Rechtskraft des Neuzuteilungsplanes 
vom Gemeinderat eine Schätzungskommission zu bestellen, welche den Planungskostenverteiler sowie 
die Entschädigungen im Verhältnis der neu zugeteilten Parzellen zum gesamten Umlegungsgebiet und im 
Verhältnis der aus der Umlegung erwachsenen Vor- und Nachteile ermittelt. Die dafür benötigten 
Grundlagen werden vom beauftragten Ingenieurbüro Sprenger & Steiner Anstalt, Triesen, erstellt.  
 
Die Bauverwaltung schlägt als Mitglieder der Schätzungskommission für den Planungskostenverteiler der 
Baulandumlegung Rotengasse Vorsteher Christian Öhri als Vorsitzender, Benedikt Oehry und Heinz 
Biedermann als Gemeinderäte sowie Emanuel Matt als Leiter der Bauverwaltung vor. 
 
Antrag zur Beschlussfassung 
1. Genehmigung des Verteilschlüssels von 60% durch die Grundeigentümer und 40% durch die Gemeinde 

für die Planungskosten der Baulandumlegung Rotengasse. 
2. Bestellung von Christian Öhri, Benedikt Oehry, Heinz Biedermann und Emanuel Matt in die 

Schätzungskommission für den Kostenverteiler der Baulandumlegung Rotengasse. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt beide Anträge einstimmig. 
 
 

Bodenerwerb 
Kaufangebot landwirtschaftliches Grundstück Nr. 2601  

 
Antrag Tiefbau 
Die Eigentümerin der Parzelle Nr. 2601 hat der Gemeinde Ruggell bereits im Jahr 2021 ihr Grundstück 
zum Kauf angeboten. Aufgrund der Nähe zum Naturschutzgebiet war der Gemeinderat der Auffassung, 
dass Grundstück in diesem Bereich vom Land erworben werden sollten, weshalb er damals dieses 
Angebot ablehnte. Im Jahr 2023 erwarb die Gemeinde Ruggell zwei Grundstücke in diesem Bereich, 
weshalb der Gemeinderat das Angebot für die Parzelle Nr. 2601 nochmals prüfen möchte. Auf Anfrage der 
Bauverwaltung bestätigte die Eigentümerin, dass sie mit einem Verkauf zu den damaligen Konditionen 
immer noch einverstanden ist. 
 
Dieses landwirtschaftliche Grundstück liegt im Flur «Spielteile» und kann für den Erwerb von vorsorglichen 
Bodenflächen in Erwägung gezogen werden. Für das Angebot an die Eigentümerin wurden die Preise der 
in der Nähe liegenden Grundstücke beigezogen und wird wie folgt vorgeschlagen: 
 
Parzelle Nr. 2601 =    1‘357m² x CHF 18.50/m² =  CHF 25‘104.50  
 
Antrag zur Beschlussfassung 
Kauf des Grundstücks Nr. 2601 gemäss obenstehender Aufstellung zum Gesamtpreis von CHF 25‘104.50. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt den Antrag einstimmig. 
 
 

Bodenerwerb 
Kaufangebot landwirtschaftliches Grundstück Nr. 2736  

 
Antrag Tiefbau 
Die Eigentümer der Parzelle Nr. 2736, welche sich im Flur «Ferler» befindet, bieten der Gemeinde Ruggell 
ihr Grundstück zum Kauf an. 
 
Aus Sicht der Gemeinde hat dieses Grundstück eine wichtige Bedeutung in der strategischen Planung, 
weshalb der Erwerb in Erwägung gezogen werden sollte. Für das Angebot an die Eigentümer wurden die 
Preise der in der Nähe erworbenen Grundstücke beigezogen und wird wie folgt vorgeschlagen: 
 
Parzelle Nr. 2736 = 5’319m2 x CHF 22.50/m2 = CHF   119'677.50 
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Antrag zur Beschlussfassung 
Kauf des Grundstücks Nr. 2736 gemäss obenstehender Aufstellung zum Gesamtpreis von  
CHF 119'677.50.  
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt den Antrag einstimmig. 
 
 

Zusatzkosten durch Mehraufwand 
Kostenbestätigung Standorteignungsprüfung Deponie Kela  

 
Antrag Tiefbau 
Projekt- und Verpflichtungskreditgenehmigung am 21. August 2019 CHF 230‘000.00 
Ergänzungskredit am 8. Juni 2022 CHF 75‘000.00 
Ergänzungskredit am 14. März 2023 CHF 135‘000.00  
Total Verpflichtungskredit CHF  440‘000.00 
 
Gesamtkosten Standorteignungsprüfung Kela CHF 538‘590.24  
Kostenüberschreitung von 22.41% CHF 98‘590.24 
 
Die Kostenüberschreitung erfolgte aus zusätzlichen Untersuchungen, welche aufgrund von unerwarteten 
Ergebnissen der Bodenerkundung durchgeführt wurden. Diese Untersuchungen würden mit einer allfälligen 
Projektausarbeitung ohnehin anfallen und müssten dann nicht mehr durchgeführt werden. 
 
Da diese Mehraufwendungen im Budget 2023 nicht vorgesehen waren, muss ein entsprechender 
Nachtragskredit genehmigt werden. 
 
Antrag zur Beschlussfassung 
1. Kenntnisnahme der Gesamtkosten für die Standorteignungsprüfung der Deponie Kela in der Höhe von 

CHF 538‘590.24.   
2. Genehmigung eines Ergänzungskredites zum bestehenden Verpflichtungskredites für die 

Standorteignungsprüfung der Deponie Kela in der Höhe von CHF 98‘590.24. 
3. Genehmigung eines Nachtragkredites zum Budget 2023 für die Standorteignungsprüfung der Deponie 

Kela in der Höhe von CHF 99’397.28 
 
Beschluss 
1. Der Gemeinderat nimmt die Kosten zur Kenntnis. 
2. Der Gemeinderat genehmigt den Ergänzungskredit für die Standorteignungsprüfung der Deponie Kela 

in Höhe von CHF 98‘590.24 einstimmig. 
3. Der Gemeinderat genehmigt den Nachtragskredit zum Budget 2023 für die Standorteignungsprüfung 

der Deponie Kela in Höhe von CHF 99’397.28 einstimmig. 
 
 

ÖV im Industriegebiet 
Inputs aus Unternehmerapéro 2023  

 
Antrag Wirtschaftskommission 
Die Wirtschaftskommission Ruggell greift die geäusserten Anregungen und Inputs der Unternehmer/innen 
zur Verbesserung der ÖV-Situation in Ruggell anlässlich des diesjährigen Unternehmer-Apéros vom 6. 
November 2023 auf und gelangt mit folgenden Anliegen an den Ruggeller Gemeinderat: 
 
1. Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, ob und wie eine Takterhöhung auf halbstündigen Takt der 

Busanbindung Rathaus-Industriegebiet montags bis und mit freitags jeweils am Morgen (6.00 bis 8.30 
Uhr) und am späteren Nachmittag (16.00 bis 18.30 Uhr) möglich ist. 

2. Der Ruggeller Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, ob und wie eine zeitnahe Überdachung der 
Bushaltestellen und der Fahrradunterstände im Industriegebiet im Sinne der Verbesserung des 
Ruggeller Wirtschaftsstandortes möglich und umsetzbar ist. 

3. Der Ruggeller Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, ob und wie ein überdachter Fahrradunterstand 
beim neuen Judogebäude möglich und umsetzbar ist. 
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Antrag zur Beschlussfassung 
Der Gemeinderat diskutiert über die geäusserten Anliegen der Wirtschaftskommission. 
 
Erörterung / Beschluss 
Jürgen Frick, Geschäftsführer der LieMobil zeigte bei seinem Vortrag am Unternehmerapéro bereits 
Möglichkeiten auf, wie in Zukunft die Verbindungen nach Ruggell von Feldkirch und Salez, aber auch vom 
Oberland her, verbessert werden könnten. Gemeindevorsteher Christian Öhri steht im stetigen Kontakt mit 
der LieMobil und wird bzgl. besserer Taktverbindung ins Ruggeller Industriegebiet dranbleiben.  
 
Für die Überdachung und Fahrradunterstände bei Bushaltestellen ist grundsätzlich das Land Liechtenstein 
verantwortlich. Vorsteher Christian Öhri wird diesbezüglich das Gespräch beim entsprechenden 
Ministerium suchen. Sollte von Seiten des Landes keine rasche Lösung in Aussicht gestellt werden, wird 
die Gemeinde selbst eine Lösung suchen. Bei der Endbushaltestelle realisierte die Gemeinde Ruggell 
bereits im vergangenen Jahr ein schönes Wartehäuschen aus Holz, welches sehr geschätzt wird. Der 
Gemeinderat würde es begrüssen, wenn der fehlende Fahrradunterstand beim Industriering sowie das 
fehlende Wartehäuschen bei der Haltestelle Flandera auf Höhe des Freizeitparks Widau, welche zusätzlich 
auch von vielen Fussballspieler/innen des LFV genutzt wird, in guter Zusammenarbeit mit dem Land 
gemeinsam realisiert werden könnte.  
 
 

Vernehmlassung 
Totalrevision Brandschutzgesetz  

 
Antrag Hochbau 
Das geltende Brandschutzgesetz von 1975 ist seit dem Erlass materiell im Wesentlichen unverändert und 
entspricht insgesamt nicht mehr den heutigen Anforderungen, weshalb eine Totalrevision gefordert wurde. 
In der nun vorliegenden Vernehmlassung wurde auf einige Punkte eingegangen, andere wurden nicht 
aufgegriffen. Die Bauverwaltung hat gemeinsam mit der Sicherheitskommission die beiliegende 
Stellungnahme ausgearbeitet und dem Gemeinderat zur Prüfung vorgelegt. 
 
Antrag zur Beschlussfassung 
Genehmigung der beiliegenden Stellungnahme. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat genehmigt die Stellungnahme einstimmig. Diese wird durch die Gemeindeverwaltung 
aufbereitet und verschickt. Die Stellungnahme ist dem öffentlichen Protokoll angehängt. 
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